
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

Art. 4 § 30 NBG
 NBG - Nationalbankgesetz 1984

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 22.02.2026

1. (1)In den Verhandlungsprotokollen sind die Namen der anwesenden und vertretenen Mitglieder des Generalrates

und die gefaßten Beschlüsse anzuführen. Jedem anwesenden Mitglied des Generalrates steht es frei, seine vom

Mehrheitsbeschluß abweichende Meinung zu Protokoll zu geben.

2. (2)Die Verhandlungsprotokolle werden vom Vorsitzenden und vom Gouverneur gefertigt.

In Kraft seit 01.01.1999 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	Art. 4 § 30 NBG
	NBG - Nationalbankgesetz 1984


